
 

 

 

Herzlich willkommen im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig! 

 

Besuchsordnung 

 

 

Garderobe 

Sie können Wintermäntel und -jacken sowie sperrige Gegenstände, Schirme, Rucksäcke u. 

ä. in der Garderobe einschließen. Leichte Jacken oder Pullover, kleine Handtaschen sowie 

Gehhilfen dürfen Sie mit in die Ausstellungen nehmen. Im Zweifelsfall entscheidet das Auf-

sichtspersonal darüber, was Sie mitnehmen dürfen.  

Für in die Garderobenschränke eingeschlossene Gegenstände wird keine Haftung über-

nommen, es sei denn, ein Schaden beruht auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Verhalten seitens der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. 

 

Aufsicht und Sicherheit 

Wir bitten Sie, die Regelungen der Besuchsordnung einzuhalten und den Anweisungen der 

Aufsichtspersonen zu folgen. Werden die Anweisungen nicht befolgt, kann der weitere Au-

fenthalt von der Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums oder von ihr beauftragten Perso-

nen untersagt werden. 

 

Fotografieren und Filmen 

Das Fotografieren und Filmen ist in den Ausstellungsräumen für den privaten Gebrauch er-

laubt, jedoch ohne Blitzlicht, Lampen, Stativ oder Selfie-Sticks. Die Beachtung des Urheber- 

und Eigentümerrechts obliegt den Fotografierenden und Filmenden. In bestimmten Fällen (z. 

B. Personen- und Objektschutz) kann auch das Fotografieren und Filmen für private Zwecke 

untersagt werden. Im Zweifelsfall entscheidet das Aufsichtspersonal. 

Das Fotografieren und Filmen zu kommerziellen Zwecken bzw. zur Veröffentlichung (z. B. 

Presse) wird im Einzelfall geprüft und ist mit Genehmigung der Museumsleitung erlaubt.  

 

Rauchverbot 

Im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig besteht generelles Rauchverbot. 

 

 



 

 

 

 

 

Verzehr von Speisen und Getränken 

Der Verzehr von Speisen oder Getränken ist in den Ausstellungen nicht erlaubt. 

 

Objektschutz und Schadensregelung 

Gäste haften für alle durch ihr Verhalten entstandenen Schäden. Die Pflicht zur Kostener-

stattung besteht auch bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Auslösung der Alarmanlage. 

 

Tiere 

Tiere dürfen nicht ins Museum. Eine Ausnahme sind ausgebildete Begleithunde.  

 

Rollschuhe, Inline-Skates und Skateboards 

Aus Gründen der Sicherheit für die Gäste und die Objekte ist das Fahren mit Rollschuhen, In-

line-Skates, Rollern und Skateboards im Museum nicht erlaubt. 

 

Mobiltelefone 

Die Nutzung von Mobiltelefonen in den Ausstellungsräumen ist im beschränkten Maß er-

laubt. In bestimmten Fällen, z. B. bei starker Beeinträchtigung des Museumsbetriebs durch 

lautstarkes Telefonieren, kann die Nutzung untersagt werden. Im Zweifelsfall entscheidet 

das Aufsichtspersonal.  

 

Öffnungszeiten 

Das Museum ist dienstags bis freitags von 9.00 bis 18.00 Uhr, samstags, sonntags und an 

Feiertagen von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.  

 

 

 

 

 

 

Stand: September 2021 

Die Direktorin  


